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Verleumdung ist die Huldigung, welche der Dogmatismus
stets dem Gewissen gezollt hat.

Lecky

cinken zu, uttïetccI
Letztes Jahr konnten wir das hundertjährige Destehen unseres

Bundesstaates feiern. Die schweizerische Eidgenossenschaft, die
in der "Welt schon oft nachgeahmt aber nie erreicht wurde, ist
das Werk des jungen Liberalismus gewesen und ist gegen den

Willen des Katholizismus zustandegekomnien. Der römische
Katholizismus hat sich mit der liberalen Verfassung auch die
verflossenen hundert Jahre hindurch nicht abgefunden. Er ist
auch heilte noch nicht zufrieden, trotzdem ihm die Aushöhlung

der einstigen Freiheitsrechte so weit gelungen ist, daß sie
schon bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind. So war es denn
auch weiter niclit verwunderlich, daß der Katholizismus
gerade in der Jahrhundertfeier des Bundesstaates eine Gelegenheit

erblickte, um seine Haupt- oder Restansprüche, wie man
es nennen will, wieder einmal anzumelden. Es bleibt das

unbestrittene Verdienst des letztjährigen Bundespräsidenten, des

Herrn Bundesrat Enrico Celio, sich zum Sprecher des Katholizismus

im allgemeinen und zum Advokaten des Jesuitenordens

im besonderen gemacht zu haben, um vom Schweizervolk

die Aufhebung des Jesuitenartikels in unserer
Bundesverfassung zu fordern. Dies, nachdem die Jesuiten sich
seit langem wieder breit machen und trotz Artikel 51 an den

Universitäten, am Radio, in den Kirchen und Schulen wirken.
Der Artikel 51 besteht aber noch in der Verfassung und die
Handhabe wäre somit noch vorhanden, um diese Ungebetenen
jederzeit an die Grenze zu stellen.

Es war am Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins
in Freiburg im Uechtland, wo der Herr Bundespräsident seine
Rede hielt, «in der er in großen Zügen den größten Schatten
und einige Lichtseiten aufgezeigt, die auf dem geschichtlichen
und politischen Bild der Verfassung von 1848 liegen». Die Rede

fand in der Oeffentlichkeit den gebührenden Widerhall. Hätte
sie irgend ein kk.-Politiker gehalten, so wäre sie mit vielem
anderen den Rauchfang des Tagesgeschehens hinaufgezogen,
wäre verraucht und hätte das Volk nicht weiter zu verstimmen
vermocht, nachdem man sich die Anmaßungen von Seiten des

Katholizismus die hundert Jahre über gewohnt hat. Einen ganz
andern Aspekt bekam die Rede deshalb, weil sie ausgerechnet
und bezeichnenderweise vom Bundespräsidenten im Jubiläumsjahr

gehalten wurde.
Auf der Seite des Bundespräsidenten standen die Redaktoren

sämtlicher katholischen Blätter, die durch ihre arrogante Sprache

noch ein weiteres zur allgemeinen Verstimmung beitrugen.
Jeden «rechtlich denkenden Menschen» erfasse eine «bren¬

nende Scham» angesichts des «unfairen, perfiden, lügnerischen
Kampfes gegen einen Orden, der gewiß auch seine Fehler, auch
fehlbare Mitglieder gehabt hat». So und ähnlich tönte es aus
der katholischen Presse. Auf der andern Seite stand für einmal
der geschlossene Protestantismus, der diese unverschämte
Provokation zurückwies und gebührend beantwortete. Trotz des

sorgsam und nur auf Kosten des Protestantismus gehüteten
sog. religiösen Friedens wurde das Ansinnen des Katholizismus
kategorisch abgelehnt, und es gab sogar vereinzelte Blätter, die
die Feststellung wagten, daß der Katholizismus der größte
Schatten im Schweizerlande sei.

Wenn es dem römischen Katholizismus in der Schweiz für
dieses einemal nicht gelungen ist, das mehrheitlich immer noch
protestantische Schweizervolk zu düpieren, so ist ihm dies

einige Monate später nun mit dem Fall Mindszenty weitgehend
gelungen. In einem groß angelegten Propaganda- bzw. Verleum-
dungsfeldzug, der die ganze Welt umfaßte, wird gegen den

Mindszenty-Prozeß Sturm gelaufen. Es spielt sich der
Katholizismus als Hüter der Freiheit auf! Mindszenty wird zum
Märtyrer gestempelt, weil er seine ihm von der Kirche übertragene
Mission in Ungarn büßen muß. Während sich letztes Jahr noch
die Mehrheit des Schweizervolkes der Rolle des Katholizismus
zur Sonderbundszeit erinnerte und man dem bundesrätlichen
Redner und dessen Gesinnungsgenossen die kalte Schulter
zeigte, ist es dem Katholizismus gelungen, durch hartnäckige
Propaganda Mindszenty als Unschuldslamm eines frommen
Glaubens hinzustellen, dem die vorgeworfenen Verfehlungen
gar nicht zugetraut werden dürfen. Was in der Schweiz vor hundert

Jahren möglich war und zum Sonderbundskriege führte,
das ist heute in Ungarn frei erfunden, ist böswillige, teuflische
Unterschiebung, die nur den Volksdemokraten zugetraut werden

darf. Der Prozeß gegen Mindszenty, so wird dem Schweizervolk

weisegemacht, stehe mit der Charta der Menschenrechte
der UNO in Widerspruch. Solche und ähnliche Behauptungen
stellen jene auf, die noch vor nicht langer Zeit die Menschenrechte

abgelehnt haben! Der Katholizismus hält es mit den
Menschenrechten wie mit der Toleranz!

Angewidert durch diesen römischen Kreuzzug, in dem sich
die Schweizer Presse und der schweizerische Rundspruch nicht
genug tun konnte, faßte die Delegiertenversammlung der
Freigeistigen Vereinigung der Schweiz die in der letzten Nummer
veröffentlichte Resolution, die der Vollständigkeit halber hier
nochmals wiederholt sei:
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